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 Veröffentlicht am 18.09.1990

Norm

ASVG §99

Rechtssatz

Verfahren, die auf Entziehung eines Leistungsanspruches abzielen, sind ausschließlich von Amts wegen einzuleiten.

Kein Antragsrecht des Rentners oder Pensionisten dahin, daß ihm eine bescheidmäßig zuerkannte Leistung entzogen

werde.
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